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Bebauungsplan „Grundwegsiedlung“ Nr. 252 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 05.11.2019, Frist bis 09.12.2019) 
 

 
Träger öffentlicher Belange 

Umwelt- 
bezog. 

Stellung. 
vom 

Az 
Vorgangsnr. 

Hinweise 
Anregungen
Bedenken 

 

01 Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 21 
Raumordnung 

x 09.12.2019  Bedenken  

02 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

x 19.11.2019  Hinweise  

03 Regionalverband Heilbronn-Franken x 20.11.2019  Hinweise  
04 LRA – Bau- und Umweltamt x 27.11.2019  Anregung  
05 Stadt Crailsheim, Untere Verkehrsbehörde      
06 Stadt Crailsheim, Stadtbrandmeister      
07 Stadtwerke Crailsheim  27.11.2019  Anregung  
08 Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe  12.11.2019    

09 Zweckverband Nordostwasserversorgung NOW  12.11.2019    
10 terranets bw GmbH  30.10.2019    

11 Deutsche Telekom Technik GmbH      
12 unitymedia kabel bw  27.11.2019  Hinweis  
13 Kreisverkehr Schwäbisch Hall GmbH  30.10.2019  Anregung  
14 Gemeindeverwaltung Frankenhardt      
15 Gemeindeverwaltung Satteldorf      
16 Gemeindeverwaltung Stimpfach      
17 Gemeindeverwaltung Kreßberg      
18 Stadtverwaltung Ilshofen  14.11.2019    

19 Stadtverwaltung Vellberg      
20 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst  30.10.2019    

21 Stadtverwaltung Crailsheim, Ressort 3 (z.K.)      
22 Gemeindeverwaltung Fichtenau  28.11.2019    

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich; nb=nicht berührt/betroffen 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung vom 18.11.2019 bis 19.12.2019 
 

Stellungnahmen Bürger vom Name (in SiVo ausgeblendet) 
23  04.12.2019  
24 08.12.2019  
25 09.10.2019  
26 16.12.2019  
27 11.12.2019  
28 16.12.2019  
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01/1 – Regierungspräsidium Stuttgart vom 09.12.2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Bauleitplanung wird im Parallelverfahren entwickelt. Am 
06.11.2019 wurde der Aufstellungs- und Auslegungs-
beschluss der notwendigen Änderung des FNP durch die VVG 
Crailsheim beschlossen. Die Beteiligung des RP hierzu erfolgt 
zeitnah. 
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01/2 – Regierungspräsidium Stuttgart vom 09.12.2019: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der entsprechende Bedarfsnachweis konnte in der 
Begründung durch das Vorliegen von Zwischenergebnissen 
der Wohnraumbedarfsanalyse nun konkretisiert werden 
(siehe Kapitel 4). Eine Einordnung aller derzeitigen Wohn-
Bauleitplanungen ist ebenfalls erfolgt. Der Bebauungsplan 
„Grundwegsiedlung“ dient gemeinsam mit den übrigen 
Bebauungsplänen der Deckung des Wohnraumbedarfs 
innerhalb eines Prognosekorridors bis 2035 mit Minimal- und 
Maximalvarianten. 
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01/3 – Regierungspräsidium Stuttgart vom 09.12.2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Beschreibung des Grün- und Freiraumkonzepts 
(Kapitel 2.3 in der Begründung) ist entsprechend ergänzt. 
Insbesondere der Versatz des Ortsrandweges und die 
parkähnliche Gestaltung der Anhöhe sollen den besonderen 
Ansprüchen eines Vorbehaltsgebiets für Erholung gerecht 
werden. 
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02-Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie,  
Rohstoffe und Bergbau vom 19.11.2019: 
 

 
 
Stellungnahme vom 03.05.2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise sind aufgenommen und bereits Bestandteil des 
ausgelegten Textteils gewesen. 
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03 – Regionalverband Heilbronn-Franken vom 20.11.2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der entsprechende Bedarfsnachweis konnte in der 
Begründung durch das Vorliegen von Zwischenergebnissen 
der Wohnraumbedarfsanalyse nun konkretisiert werden 
(siehe Kapitel 4). Eine Einordnung aller derzeitigen Wohn-
Bauleitplanungen ist ebenfalls erfolgt. Der Bebauungsplan 
„Grundwegsiedlung“ dient gemeinsam mit den übrigen 
Bebauungsplänen der Deckung des Wohnraumbedarfs 
innerhalb eines Prognosekorridors bis 2035 mit Minimal- und 
Maximalvarianten. 
 
Die Beschreibung des Grün- und Freiraumkonzepts (Kapitel 
2.3) ist entsprechend ergänzt. 
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04/1 – Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt  
vom 27.11.2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die CEF-Maßnahmen werden vor dem Eingriff umgesetzt. 
 
Die aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen (insbesondere Verbot von Baumfällungen 
während der Brutzeit) werden beachtet. 
 
Das Biotop wird voraussichtlich Bestandteil des 
Ausgleichskonzepts sein und damit aufgewertet. 
 
 
Das Ausgleichskonzept wird derzeit ausgearbeitet und durch 
unser Ressort „Bauen und Verkehr“ mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Grundwegsiedlung“ Nr. 252 

Stellungnahmen / Anregungen Behandlungsvorschlag 
 

7 
 

04/2 – Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt  
vom 27.11.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Abstand zwischen Parkplatz und nächstgelegenem 
geplanten Wohngebäude beträgt 40 m. Den Anforderungen 
des Immissionsschutzes wird damit entsprochen. 
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04/3 – Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt  
vom 27.11.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Konkretisierung der Entwässerungsplanung erfolgt im 
hierzu notwendigen wasserrechtlichen Verfahren. Die 
Abstimmungen werden durch unser Ressort „Bauen und 
Verkehr“ durchgeführt. 
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04/4 – Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt  
vom 27.11.2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen wird durch 
den Versatz des Wirtschaftswegs an den neuen Ortsrand 
gesichert. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die weitere 
Konkretisierung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
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07 – Stadtwerke Crailsheim vom 27.11.2019 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Planung sieht eine im Vorfeld mit den Stadtwerken 
abgestimmte Fläche für entsprechende Versorgungs-
einrichtungen vor. Die konkrete Leitungsführung wird im 
Rahmen der Erschließungsplanung durch unser Ressort 
„Bauen und Verkehr“ mit den Stadtwerken abgestimmt. 
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12 – unitymedia vom 27.11.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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23 – Stellungnahme Bürger vom 04.12.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die benannte parallel zur Kettelerstraße vorgesehene 
Bebauung verhält sich rücksichtsvoll zum Bestand, indem sie 
die wesentlichen Merkmale aufgreift: Eine eingeschossige 
Wohnbebauung mit ausbaubarem Satteldachgeschoss. Die 
Höhenfestsetzungen erfolgen ausschließlich über die 
maximale Gebäudehöhe und die Erdgeschossfußbodenhöhe 
(EFH). Die Gebäude und der Abstand ist mit ausreichendem 
Puffer so bemessen, dass es zu keiner Verschattung der 
Bestandsbebauung kommt. Die Festlegung einer maximalen 
Kniestockhöhe ist daher nicht erforderlich. Die weitere 
zusätzliche Bebauung im Plangebiet ist grundsätzlich höher. 
Die EFH bemisst sich anhand der derzeitigen Geländehöhe. 
Die Dachneigung beträgt 30° bis 40° und ist damit um 10°- 
spitzer als der Bestand. 
 
Die Hinweise zum Abwasser werden zur Kenntnis genommen. 
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24 – Stellungnahme Bürger vom 08.12.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angesichts der notwendigen Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme durch Wohnbebauung sind größere 
Grundstücksgrößen nicht zielführend. Der Regionalplan 
verlangt von der Stadt Crailsheim Dichtewerte von 60 
Einwohner/ha zu erreichen. Zum Vergleich: Ein 
Bebauungsplan mit 750 m²-Zweifamilienhausbauplätzen 
erreicht bei einem Erschließungsanteil von 30% eine 
Einwohnerdichte von 40 Einwohner/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Grundwegsiedlung“ Nr. 252 

Stellungnahmen / Anregungen Behandlungsvorschlag 
 

14 
 

25 – Stellungnahme Bürger vom 09.10.2019 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über die 
Hausvorderseite. Die in den 1980ern erteilte Bau-
genehmigung sieht nur den vorderen Kontrollschacht vor. 
Notwendige Arbeiten am hinteren Kontrollschacht sind durch 
die Hammerschlags- und Leiterrechte des Nachbarrechts 
(§ 7f NRG) trotzdem gesichert. Gespräche über ein 
Wegerecht werden derzeit unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren geführt. 
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26 – Stellungnahme Bürger vom 13.12.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Während des 
Baus der Erschließungsanlagen wird eine entsprechende 
Abstimmung mit dem Bauunternehmer erfolgen. 
Insbesondere während der Bauphase des Kreisverkehrs 
werden zusätzliche Verkehrsregelungen nötig sein.  
 
Die Kirchstraße ist bereits für Durchfahrtsverkehr von LKW 
über 7,5 t gesperrt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 30 km/h 
beschränkt. Ob weitergehende Maßnahmen nötig sein 
werden, wird während der Bauphase beobachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Grundwegsiedlung“ Nr. 252 

Stellungnahmen / Anregungen Behandlungsvorschlag 
 

16 
 

27 – Stellungnahme Bürger vom 11.12.2019 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Im Folgenden werden nur Regelungsinhalte des Bebauungs-
plans behandelt: 
 
Der Wohnraumbedarf in Crailsheim ist nun auf Basis einer 
entsprechenden Analyse in der Begründung ausführlicher 
dargelegt (siehe Kapitel 4). Der mit dem Bebauungsplan 
geschaffene Wohnraum wird zur Deckung des Bedarfs 
benötigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die verkehrsgutachterliche Stellungnahme prognostiziert für 
die Frundsbergstraße ein Verkehrsaufkommen in der 
Spitzenstunde von 108 Fahrzeugen/Stunde. Dies entspricht 
gemäß der „Richtlinie für die Anlagen für Stadtstraßen der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(RASt 06)“ dem Charakter eines Wohnwegs. 
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27 – Stellungnahme Bürger vom 11.12.2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Plangebiet ist größtenteils als „Allgemeines Wohngebiet“ 
nach § 4 BauNVO vorgesehen. In einem allgemeinen 
Wohngebiet sind unter anderem der Versorgung des Gebiets 
dienende Läden zulässig. 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung und 
der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung sind die 
artenschutzrechtlichen Belange ermittelt worden. Für eine 
Gefährdung des Rotmilans oder bisher nicht betrachteter  
geschützter Arten in diesem Gebiet bestehen keine 
Anhaltspunkte. 
 
Eine gestaltete Naherholungsfläche als Grünanlage ist im 
Plangebiet vorgesehen. 
 
Die Kalkulation des Regenrückhaltevolumens ist auf Basis der 
gängigen wasserwirtschaftlichen Erfordernisse erfolgt und 
wird in einem separaten wasserwirtschaftlichen Verfahren 
behandelt. Inwieweit aus einer flächenmäßigen Darstellung 
der Regenrückhaltung im Bebauungsplan das Rückhalte-
volumen ermittelt und als nicht ausreichend bewertet werden 
kann, ist nicht nachvollziehbar. 
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28 – Stellungnahme Bürger vom 16.12.2019 
 

 
 

 
 
 
1. Die Entwässerung ist im Trennsystem vorgesehen. Das 

Oberflächenwasser der Grundwegsiedlung wird daher 
nicht in das bestehende Abwassernetz eingeleitet. 

 
2. Die benannten zwei- bis dreigeschossigen 

Modulhausbauplätze befinden sich nordöstlich der 
eingeschossigen Einfamilienhausbebauung. Eine 
Verschattung entsteht nicht. Die gesetzlichen 
Abstandsregelungen werden eingehalten. Die höhere 
Wohnraumdichte der Modulhäuser wird daher einem 
Doppelhaus vorgezogen. 

 
3. Das Radwegenetz außerhalb des Plangebiets ist nicht 

Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
 
4. Der in beide Richtungen benutzbare Rad- und Fußweg 

wurde auf die nördliche Seite gelegt, um keine Gefährdung 
durch die zahlreichen Carportstellplätze zu erzeugen. 

 
5. Innerhalb des Baufenster sind Abrundungen oder 

Abschrägungen möglich. Um eine gesteuerte Einrahmung 
des Quartierplatzes zu erzielen wurde jedoch eine 
beidseitige 10 m lange Baulinie mit 90° Winkel 
vorgesehen. 

 


